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RS OGH 1938/10/25 1Ob710/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1938

Norm

ABGB §456

Rechtssatz

Der Pfandeigentümer, dessen Sache ohne seine Einwilligung von einem Dritten verpfändet wurde, kann vom

Pfandinhaber nicht auf Zahlung des auf die Pfandsache gewährten Darlehens geklagt werden.

Entscheidungstexte
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